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1. Fachliche Qualität 
_______________________________________________________________________       
  
 
1.1 Leistungskonzept 
 
Zur Sicherung und Optimierung der therapeutischen Behandlung der Schülerinnen und 
Schüler der Westf. Schulen für Körperbehinderte und der Westf. Schule für Blinde und 
Sehbehinderte Paderborn ist eine kritische Betrachtung der Aufgabenwahrnehmung 
durch die Beschäftigten der Therapeutischen Dienste unverzichtbar. Wichtigste Aufgabe 
ist nach wie vor die therapeutische Behandlung auf der Basis ärztlicher Verordnungen. 
Der Einsatz der therapeutischen Dienstkräfte und deren Aufgabenwahrnehmung ist da-
her so zu gestalten, dass diese Behandlungsbedarfe vorrangig erfüllt werden können.  
 
Um dieses Ziel erreichen zu können, wurden die in einer Aufgabenbeschreibung aufge-
listeten Aufgaben für die Bediensteten der Therapeutischen Dienste als verbindlich vor-
gegeben. Die Form der Aufgabenwahrnehmung ist in drei Kategorien eingeteilt.  
 

a. Kernaufgaben  
 
Diese Aufgaben werden von allen Beschäftigten des Therapeutischen Dienstes – teil-
weise mit Unterstützung durch TeamkollegenInnen -  wahrgenommen.  
 
 
b. Leitungsaufgaben 
 
Diese Aufgaben werden von der Leitungskraft des Therapeutischen Dienstes wahr-
genommen. Die Leitungskraft kann die Wahrnehmung einzelner Aufgaben bei Bedarf 
auf geeignete MitarbeiterInnen des Therapieteams delegieren. 

 
c. Teamaufgaben  
 
Diese Aufgaben werden nicht von allen Beschäftigten des Therapeutischen Dienstes 
wahrgenommen. Die Leitungskraft stellt allgemein und / oder im Einzelfall sicher, 
dass diese Aufgaben durch geeignete MitarbeiterInnen innerhalb des Therapieteams  
wahrgenommen werden.  

 
 
 
1.1.1 Qualifikation der Therapeutin/des Therapeuten 
 
Zur Wahrnehmung der Aufgaben gelten folgende Grundsätze: 
 
¾ In den Therapeutischen Diensten der Schulen werden ausschließlich Mitarbei-

ter/innen mit staatlicher Anerkennung als Ergotherapeut/in (ET) oder Physiothera-
peut/in (PT) eingestellt.  

 
¾ Die Abrechnung physiotherapeutischer Behandlungen mit den Leistungsträgern 

der Krankenversicherung muss durch eine ausreichende Anzahl von Bediensteten 
mit Zusatzqualifikation in „Bobath“ / „Vojta“ sicher gestellt werden.   
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¾ Als qualitätssichernde ergotherapeutische Behandlungsmethode sollte eine aus-
reichende Anzahl von Zusatzqualifikationen in „Sensorischer Integration“ vorhan-
den sein.  

 
¾ Es ist sicher zu stellen, dass entsprechend den Rezeptanforderungen und Kun-

denanforderungen therapiert wird und Kunden qualifiziert beraten werden. 
 
 
Der Bedarf notwendiger Qualifizierungsmaßnahmen für die MitarbeiterInnen der Thera-
peutischen Dienste wird jährlich neu ermittelt. Der überwiegende Teil der hierfür zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmittel (80%) wird vorrangig für abrechnungsrelevante Fort-
bildungsmaßnahmen in der Physiotherapie (Bobath / Vojta / Psychomotorik) sowie für die 
grundlegende ergotherapeutische Behandlungsmethode (Sensorische Integrationsthera-
pie) verwandt. Die verbleibenden Haushaltsmittel stehen für weitere qualitätssichernde 
Maßnahmen zur Verfügung.    
 
 
 
1.1.2 Patientenorientiertes Arbeiten nach aktuellen wissenschaftlichen  
 Erkenntnissen 
 
Zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen einzelner Bediensteter orientieren sich an den 
Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler bzw. den verordneten Therapieformen der 
behandelnden Ärzte. Durch qualitätssichernde Fortbildungen ist zu gewährleisten, dass 
die Behandlungen nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgen. 
 
 
 
1.1.3 Dokumentation  
 
Form und Anzahl durchgeführter therapeutischer Behandlungen sowie deren Ziele und 
Ergebnisse werden regelmäßig dokumentiert.  
 
Für neu aufzunehmende Schülerinnen und Schüler wird im Rahmen des Verfahrens  
gemäß VOSF von den Lehrkräften ein Erfassungsbogen für die Therapie ausgefüllt, in 
dem die wesentlichen, therapierelevanten Daten aufgenommen werden. Aktuelle Zielset-
zungen für das Schul(halb)jahr werden im Rahmen von (Förderplan-)Gesprächen ge-
meinsam mit den Lehrkräften beraten und beschrieben; der Verlauf der Behandlung wird 
regelmäßig dokumentiert .  
 
 
 
1.1.4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
 
Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit  der unterschiedlichen Berufsgruppen in der 
Schule (Lehrkräfte, Pflegepersonal, therapeutisches Personal) wird die ganzheitliche 
Förderung der Schülerinnen und Schüler gewährleistet. 
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1.2 Strukturkonzept 
 
1.2.1 Räumliche und sächliche Ausstattung  
 
Die therapeutischen Dienste der Westf. Schulen sind gemäß § 124 Abs. 2 SGB V als 
Leistungserbringer von Heilmitteln von den Krankenkassen anerkannt worden. Dies setzt 
u.a. voraus, dass die Therapeutischen Dienste über Behandlungsräume und eine Aus-
stattung verfügen, die eine zweckmäßige und wirtschaftliche Leistungserbringung ge-
währleisten. Darüber hinaus werden Räume und Ausstattung auf die besonderen Anfor-
derungen und Bedürfnisse körperbehinderter und schwerstbehinderter Kinder und Ju-
gendlicher ausgerichtet.  
 
 
 
1.2.2 Zeitbudget  
 
In den jeweiligen Therapeutischen Diensten wird monatlich die Anzahl der vorrangig zu 
erbringenden therapeutischen Behandlungen der Schülerinnen und Schüler ermittelt. Bei 
der Ermittlung dieser „Soll-Behandlungseinheiten“ werden die jeweiligen personellen Ge-
gebenheiten des Therapieteams (Anzahl Vollzeit- / Teilzeitbeschäftigte) berücksichtigt. 
Die Sollvorgabe an Behandlungseinheiten wird für alle Betroffenen einheitlich festgelegt 
und ist für die Festlegung der Anzahl der gesamten Therapeutischen Behandlungen ver-
bindlich. Darüber hinaus verbleibende Arbeitszeit steht insbesondere für interdisziplinäre 
Maßnahmen zur Verfügung.    
 
 
          
1.2.3 Ablauforganisation / Prozessplanung  
 
Durch eine Optimierung von Arbeitsabläufen in den Therapeutischen Diensten werden 
Mängel in der Organisation behoben und Arbeitsprozesse effizient gestaltet.  
 
Die wesentlichen Aufgaben der Therapeutischen Dienste sind daher in ihren Abläufen 
idealtypisch beschrieben und graphisch dargestellt worden. Diese Prozessbeschreibun-
gen dokumentieren die Abläufe, kennzeichnen die Verantwortlichen und erfassen die 
Beteiligten. In den Anlagen zu den Prozessbeschreibungen werden die bekannten oder 
zu erwartenden Problematiken erfasst. Dazu werden Erläuterungen gegeben, Empfeh-
lungen ausgesprochen und verbindliche Regelungen getroffen.  
 
Die Organisationsabläufe bedürfen einer ständigen Überwachung, Überprüfung und 
möglicherweise einer Anpassung an veränderte Situationen. Die Verantwortlichen sind 
daher zur Evaluation verpflichtet und müssen die Erkenntnisse unter Beteiligung der 
Fachabteilung des Schulträgers umsetzen.   
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1.2.4 Kommunikationsstruktur         
 
Zur Sicherstellung der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Schule, notwendiger 
Abstimmungen innerhalb des Therapieteams sowie zum erforderlichen Informationsaus-
tausch über Förder- und Therapiebedarfe einzelner SchülerInnen und grundlegende Er-
neuerungen in der therapeutischen Behandlung findet der erforderliche Austausch zwi-
schen den unterschiedlichen Berufsgruppen sowie innerhalb des Therapiebereiches auf 
unterschiedlichen Ebenen statt: 
   
¾ Teilnahme an Sitzungen der Schulkonferenz, Schulpflegschaft, Klassenpfleg-

schaft, Fachkonferenzen, pädagogischen Konferenzen 
 
¾ Beratung pädagogisch und erzieherisch tätiger Bediensteter 
 
¾ Teilnahme an Elternsprechtagen und schulärztlichen Untersuchungen 

 
¾ Regelmäßige Zusammenkünfte der Leitenden TherapeutenInnen 
 
¾ Regelmäßige Teambesprechungen im Rahmen der AGA 
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1.3 Führungs-/Leitungskonzept  
 
Die Führungs- und Leitungsaufgaben werden von den Leiterinnen und Leitern der The-
rapeutischen Dienste wahrgenommen. 
 
1.3.1 Aufgabenbeschreibung für die Leitung des Therapeutischen Dienstes 
 
Die Aufgaben der Leiterinnen und Leiter der Therapeutischen Dienste als Führungs- und 
Leitungskraft sind in der Delegationsverfügung der Personalabteilung beschrieben und 
festgelegt.  
 
 
     
1.3.2 Kompetenz der Leitungskraft 
 
Die fachliche Qualifikation der Leitungskraft  beinhaltet: 
 

¾ Staatliche Anerkennung als Ergotherapeut/in oder Physiotherapeut/in 
(notwendig) 
 

¾ mehrjährige Berufserfahrung (notwendig) 

¾ fundierte Kenntnisse im Bereich der Therapie von körperbehinderten und entwick-
lungsverzögerten Kindern und Jugendlichen und deren Umsetzung in der thera-
peutischen Behandlung (erwünscht) 

 
¾ Zusatzqualifikation im Bereich der „Sensorischen Integrationstherapie“ oder 

„Bobath-Therapie“ oder „Vojta-Therapie“ oder Vergleichbarem (erwünscht) 

 
Die persönliche Qualifikation der Leitungskraft  beinhaltet: 
 
¾ Fähigkeit zur kooperativen und motivierenden Mitarbeiterführung eines interdis-

ziplinären Teams 
 
¾ Entscheidungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen 
 
¾ Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit in der Zusammenarbeit mit allen an-

deren Berufsgruppen der Schule sowie den Eltern der Schülerinnen und Schüler 
 
¾ Zielgerichtetes Handeln im Rahmen von Zielvereinbarungen 
 
¾ Organisatorisches Geschick zur Sicherstellung des patientenorientierten Arbeitens 

durch Therapieplanung, Koordination und Controlling unter Berücksichtigung be-
triebswirtschaftlicher Anforderungen 

 
¾ Konflikt- und Kritikfähigkeit 
 
¾ Eigeninitiative 
 
¾ Strategisches Denken, Kreativität und Innovationsfähigkeit in der konzeptionellen 

Weiterentwicklung einer therapeutischen Abteilung 
 
¾ Stabilität und Belastbarkeit 
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1.3.3 Qualifizierungsmaßnahmen 
 
Um die Leitenden TherapeutenInnen für ihre neue Führungs- und Leitungsaufgabe zu 
qualifizieren, werden folgende Maßnahmen eingeleitet bzw. angeboten: 
 

¾ Informationsveranstaltungen zum Tarifrecht und Arbeitsrecht  

¾ Allgemeine Fortbildungsangebote des LWL für Führungskräfte 

¾ Spezielle Fortbildung „Start in den Führungsalltag“ für Leitende TherapeutenInnen 

¾ Regelmäßige Treffen aller Leitenden TherapeutenInnen 
¾ Bildung regionaler, Schul- und Internatsverwaltung übergreifender Arbeitsgruppen 
¾ Teilnahme an Führungskräftezirkeln 
¾ Zielorientiertes Coaching 

 
 
 
1.3.4 Zielvereinbarungen  
 
Leitende TherapeutenInnen und LeiterInnen der Schul- und Internatsverwaltungen treffen 
jährlich gemeinsame Absprachen über die allgemeinen und besonderen Ziele, die im 
Folgejahr erreicht werden sollen. Die Ziele sowie die zur Realisierung der Ziele erforder-
lichen Maßnahmen werden in Zielvereinbarungen schriftlich festgelegt. In regelmäßigen 
Abständen wird geprüft, ob die vereinbarten Ziele erreicht werden können oder ob zu-
sätzlich steuernde Maßnahmen ergriffen werden müssen. 
 
In den jeweiligen Zielvereinbarungen werden grundsätzlich Aussagen zu folgenden O-
berzielen getroffen: 
 

¾ Der Therapeutische Dienst ist Dienstleister für seine Kundinnen und Kunden 

¾ Der Therapeutische Dienst handelt wirtschaftlich 

¾ Der Therapeutische Dienst verbessert seine Geschäftsprozesse 

¾ Der Therapeutische Dienst sieht seine MitarbeiterInnen als wichtigste Ressource   
 
Die Zielvereinbarungen werden auf der Basis einer verbindlichen Rahmenzielvereinba-
rung getroffen 
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2. Kundenqualität 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2.1 Kundengruppen  
 
Die Kunden der Bediensteten im Therapeutischen Dienst lassen sich in folgende Grup-
pen unterteilen: 
 

¾ Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte 

¾ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule (Lehrkräfte, Pflegekräfte) 

¾ Kostenträger (z.B. Krankenkassen), Ärzte u.a. 

 

 
        
2.2 Methoden zur Feststellung der Kundenzufriedenheit  
 
Der Grad der Kundenzufriedenheit ist für alle o.a. Kundengruppen zu ermitteln. Zu all-
gemeinen Methoden, die Zufriedenheit der Kunden zu ermitteln gehört z.B. das Befragen 
einzelner Kunden zu konkreten Anlässen oder statistische Erhebungen über Art und An-
zahl von ärztlichen Verordnungen vorzunehmen.   
 
Um die Wünsche und Erwartungen der Kunden zu erfahren und die Leistungen des The-
rapeutischen Dienstes genauer beurteilen zu können, werden nach Kundengruppen ge-
trennt, gezielte Kundenbefragungen vorgenommenen werden. Die hierfür erarbeiteten 
Fragebögen sind auszuwerten; notwendige steuernde Maßnahmen sind zu beschreiben 
und umzusetzen. 
 
Die Kunden sind über die Ergebnisse der Befragung zu informieren. 
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3. Organisationsqualität 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Der LWL sieht sich als moderner Dienstleister, der auf Wirtschaftlichkeit und Bürgerorien-
tierung setzt. Die Dienstleistungen werden von gut ausgebildeten, motivierten und leis-
tungsstarken Beschäftigten erbracht. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat der 
LWL folgende Regelwerke aufgestellt, die in allen Dienststellen gleicher Maßen Anwen-
dung finden.  
 
 
 
3.1 Leitbild des LWL    
 
Der LWL hat seine Rolle als moderner Dienstleister und seine organisatorischen Ziele in 
einem Leitbild konkretisiert. Die Maßnahmen zur Sicherung und Optimierung der thera-
peutischen Förderung körperbehinderter Kinder in den Westf. Schulen sind auf der Basis 
dieses Leitbildes erarbeitet worden (Anlage). 
 
   
      
3.2 Personalführungsleitlinien 
 
Bereits im Februar 2001 hat der LWL die „Leitlinien für Zusammenarbeit und Personal-
führung beim LWL“ in Kraft gesetzt und an alle Bediensteten verteilt. Alle Maßnahmen 
der Organisations- und Personalentwicklung orientieren sich an diesen Leitlinien, die fol-
gene Ziele verfolgen: 
 
 
¾ Eigenverantwortliches Engagement aller Beschäftigten 

 
¾ Leistungen werden fachlich kompetent, kundenorientiert und wirtschaftlich  

erbracht 
 
¾ partnerschaftliche und kollegiale Zusammenarbeit 

 
¾ überzeugende sowie auf gegenseitigem Vertrauen beruhende Personalführung 

 
¾ Leistungsbereitschaft  

 
 
Die Personalführungsleitlinien sind im LWL-Intranet  einsehbar:  
Anbieter/Personalabteilung/Personalentwicklung  
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3.3 Mitarbeitergespräche / Führungskräftefeedback 
 
Zur Umsetzung von Zielen, die in den Personalführungsleitlinien beschrieben sind, wur-
de beim LWL das Mitarbeitergespräch verbindlich eingeführt. Es soll insbesondere dazu 
beitragen: 

     

  

 ¾ Zusammenarbeit zwischen Vorgesetzter/Vorgesetztem und Mitarbeiter/in 
zu verbessern, 

 
¾ die einzelne Mitarbeiterin/den einzelnen Mitarbeiter bestmöglich zu  
 fördern, 

     ¾ den Fortbildungsbedarf der Beschäftigten herauszufinden und Qualifizie-
rungsperspektiven für die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter zu entwickeln, 

     ¾ die Organisation und die Arbeitsabläufe zu optimieren, 

     ¾ die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Vor-
gesetzter/Vorgesetztem zu steigern.  

 
Führungskräfte sind aufgefordert, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rückmeldun-
gen über ihr Führungsverhalten zu ermöglichen. Aufgrund der bisher überwiegend guten 
Erfahrungen ist daher geplant, das Führungskräftefeedback im gesamten LWL einzufüh-
ren. Mit diesem Instrument soll ein Beitrag zur Entwicklung einer Kultur zunehmender 
Offenheit, Vertrauensbildung und zur Verbesserung der Kommunikation geschaffen wer-
den. 
 
Die Dienstanweisung zur Einführung und Durchführung von Mitarbeitergesprächen beim 
LWL sowie weitere Informationen hierzu sind im LWL-Intranet einsehbar: 
Anbieter/Personalabteilung/Personalentwicklung 
 
 
 
3.4 Fortbildungsrichtlinien 
 
Für notwendige Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten der Therapeutischen Dienste 
sind die geltenden Fortbildungsrichtlinien des LWL maßgeblich. Diese sind im LWL-Intra-
net einsehbar: Anbieter/Personalabteilung/Personalentwicklung 
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Anlage  
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